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12 Zahlungen für Tierschutzmaßnahmen (ELER-Code 215)  

Im Rahmen des 4. Änderungsantrags hat das Land NRW die Weidehaltung von Milchvieh 
(ELER-Code 215) als Beitrag zu den neuen Herausforderungen im Programm aufgenom-
men. Eine erste Antragstellung war im Frühsommer 2010 möglich. Anträge auf Förderung 
konnten bis Stichtag 30. Juni 2010 gestellt werden, die Verpflichtung begann ab 1. Juli 
2010. Ebenso wie bei den Agrarumweltmaßnahmen umfasst der Verpflichtungszeitraum 
fünf Jahre. Das Antragsverfahren ist mit der auslaufenden MSL-Maßnahme unter ELER-
Code 214 vergleichbar und dort zu entnehmen (siehe Kapitel 11). Da noch keine Förder-
fälle vorliegen, erfolgt keine Evaluierung des Förderansatzes. 
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